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Verfassungsbestimmung 

1. Teil 

Grundsätze 
Verfassungsbestimmung 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie im § 2 Abs. 1 Z 2, in den §§ 16 Abs. 2, 25, 36, 38, 45, 
45a, 45c, 48, 54 bis 57, 62 bis 65, 66 Abs. 2 bis 6, 66a Abs. 2 bis 7, 66c Abs. 2, 
69, 70 Abs. 1 und 71 Abs. 1, 2, 4 und 6 bis 8 enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden. 

§ 1. (Verfassungsbestimmung) Die Erlassung, Aufhebung und Vollziehung 
von Vorschriften, wie sie im § 2 Abs. 1 Z 2, in den §§ 16 Abs. 2, 25, 36, 38, 45, 
45a, 45c, 48, 54 bis 57, 62 bis 65, 66 Abs. 2 bis 6, 66a Abs. 2 bis 7, 66c Abs. 2, 
69, 70 Abs. 1 und 71 Abs. 1, 2, 4 und 6 bis 8 enthalten sind, sind auch in den 
Belangen Bundessache, hinsichtlich derer das B-VG etwas anderes bestimmt. Die 
in diesen Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von 
Bundesbehörden versehen werden. 

….. …… 
Begriffsbestimmungen 

§ 7. (Grundsatzbestimmung) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet 
der Ausdruck 

Begriffsbestimmungen 
§ 7. (Grundsatzbestimmung) Im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet 

der Ausdruck 
….. ….. 

 8. „Elektrizitätsunternehmen” eine natürliche oder juristische Person oder  8. „Elektrizitätsunternehmen” eine natürliche oder juristische Person oder 
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eine Erwerbsgesellschaft, die in Gewinnabsicht von den Funktionen der 
Erzeugung, der Übertragung, der Verteilung, der Lieferung oder des 
Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die 
kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben im 
Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit Ausnahme der 
Endverbraucher; 

eine eingetragene Personengesellschaft, die in Gewinnabsicht von den 
Funktionen der Erzeugung, der Übertragung, der Verteilung, der 
Lieferung oder des Kaufs von elektrischer Energie mindestens eine 
wahrnimmt und die kommerzielle, technische oder wartungsbezogene 
Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen wahrnimmt, mit 
Ausnahme der Endverbraucher; 

…..  
 11. „Erzeuger” eine juristische oder natürliche Person oder eine 

Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität erzeugt; 
 11. „Erzeuger” eine juristische oder natürliche Person oder eine eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität erzeugt; 
….. ….. 
  14a. „funktional verbundenes Netz“ ein Netz, welches die zum Betrieb des 

Netzes erforderliche Primär- und Sekundärregelleistung im 
Jahresdurchschnitt zu mehr als 50% aus einem oder mehreren Netzen 
bezieht, an das oder die es galvanisch oder transformatorisch 
angeschlossen ist; treffen diese Merkmale auf mehrere Netze zu, so gilt 
ein Netz mit jenem als funktional verbunden, über das eine direkte 
Verbindung zum Höchstspannungsnetz besteht. 

….. ….. 
 23. „Lieferant” eine natürliche oder juristische Person oder 

Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität anderen natürlichen oder juristischen 
Personen zur Verfügung stellt; 

 23. „Lieferant” eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 
Personengesellschaft, die Elektrizität anderen natürlichen oder 
juristischen Personen zur Verfügung stellt; 

….. ….. 
 26. „Netzbenutzer” jede natürliche oder juristische Person oder 

Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität in ein Netz einspeist oder entnimmt; 
 26. „Netzbenutzer” jede natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität in ein Netz einspeist oder 
entnimmt; 

….. ….. 
 37. „Stromhändler” eine natürliche oder juristische Person oder 

Erwerbsgesellschaft, die Elektrizität in Gewinnabsicht verkauft; 
 37. „Stromhändler” eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität in Gewinnabsicht verkauft; 
….. ….. 

Bestimmung der Systemnutzungstarife Bestimmung der Systemnutzungstarife 
§ 25. ….. § 25. ….. 
(5) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungstarife 

auszugehen ist, werden bestimmt: 
(5) Als Netzebenen, von denen bei der Bildung der Systemnutzungstarife 

auszugehen ist, werden bestimmt: 
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 1. Höchstspannungsebene (380 kV und 220 kV, einschließlich 380/220-kV-
Umspannung); 

 1. Höchstspannung (380 kV und 220 kV, einschließlich 380/220-kV-
Umspannung); 

….. ….. 
(6) Als Netzbereiche sind vorzusehen: (6) Als Netzbereiche sind vorzusehen: 

 1. Für die Netzebene 1 (Höchstspannungsebene):  1. Für die Netzebenen 1 (Höchstspannung) und 2 (Umspannung von 
Höchst- zu Hochspannung): 

 a) Österreichischer Bereich: das Höchstspannungsnetz, ausgenommen 
das Höchstspannungsnetz der Tiroler Wasserkraftwerke AG sowie die 
Höchstspannungsnetze der Vorarlberger Kraftwerke AG und der 
Vorarlberger Illwerke AG sowie das Höchstspannungsnetz der WIEN-
STROM GmbH; 

 a) Österreichischer Bereich: das Höchstspannungsnetz sowie die 
Umspannung von Höchst- zu Hochspannung der Verbund-Austrian 
Power Grid AG sowie das Höchstspannungsnetz und die Umspannung 
von Höchst- zu Hochspannung der WIEN ENERGIE Stromnetz 
GmbH und der EVN Netz GmbH; 

 b) Tiroler Bereich: die Höchstspannungsnetze der Tiroler 
Wasserkraftwerke AG; 

 b) Tiroler Bereich: das Höchstspannungsnetz sowie die Umspannung von 
Höchst- zu Hochspannung der TIWAG-Netz AG; 

 c) Vorarlberger Bereich: die Höchstspannungsnetze der Vorarlberger 
Kraftwerke AG und Vorarlberger Illwerke AG, ausgenommen 
bestehende Leitungsrechte der Österreichischen Elektri-
zitätswirtschafts AG, soweit sie nicht auf Verträgen gemäß § 70 
Abs. 2 basieren, die dem Bereich gemäß lit. a zuzuordnen sind; 

 c) Vorarlberger Bereich: die Höchstspannungsnetze sowie die 
Umspannung von Höchst- zu Hochspannung der VKW-Netz AG und 
Vorarlberger Illwerke Aktiengesellschaft, ausgenommen bestehende 
Leitungsrechte der Verbund-Austrian Power Grid AG, soweit sie nicht 
auf Verträgen gemäß § 70 Abs. 2 basieren, die dem Bereich gemäß 
lit. a zuzuordnen sind; 

 2. für die anderen Netzebenen die jeweiligen, durch die Netze in den 
Netzebenen gemäß Abs. 5 Z 1 bis 7 der in der Anlage angeführten 
Unternehmen sowie von den jeweils unterlagerten Netzen anderer 
Unternehmen abgedeckten Gebiete, wobei die WIENSTROM GmbH 
eigenen Höchstspannungsanlagen der Netzebene gemäß Abs. 5 Z 3 
(Hochspannungsebene) diesem Netzbereich (Netzbereich der 
WIENSTROM GmbH) kostenmäßig zuzuordnen sind; 

 2. für die anderen Netzebenen, soweit Z 3 und 4 nicht anderes vorsehen, die 
jeweiligen, durch die Netze in den Netzebenen 3 bis 7 der in der Anlage I 
angeführten Unternehmen sowie von den jeweils funktional verbundenen 
Netzen anderer Unternehmen abgedeckten Gebiete mit Ausnahme des in 
Z 3 umschriebenen Netzbereiches, wobei die der WIEN ENERGIE 
Stromnetz GmbH und der EVN Netz GmbH eigenen 
Höchstspannungsanlagen sowie die Umspannung von Höchst- zu 
Hochspannung der Netzebene 3 (Hochspannung) diesen Netzbereichen 
(Netzbereich der WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH bzw. der EVN 
Netz GmbH) kostenmäßig zuzuordnen sind; 

 3. die durch die Netze der Grazer Stadtwerke AG, der Innsbrucker 
Kommunalbetriebe AG, der Klagenfurter Stadtwerke, der Linzer 
Elektrizitäts-, Fernwärme und Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, der 
Salzburger Stadtwerke AG sowie der Steiermärkischen Elektrizitäts- 
Aktiengesellschaft abgedeckten Gebiete in den Abs. 5 Z 4 und 5 
angeführten Netzebenen, sofern dies aus geographischen, 
wirtschaftlichen oder netztechnischen Gegebenheiten erforderlich ist; 

 3. für das Bundesland Oberösterreich für die Netzebene 3 das durch die 
Netze der Energie AG Oberösterreich Netz GmbH, der LINZ STROM 
Netz GmbH und der Verbund-Austrian Power Grid AG gemeinsam 
abgedeckte Gebiet; für die Netzebenen 4 bis 7 die durch die Netze der 
Energie AG Oberösterreich Netz GmbH und der LINZ STROM Netz 
GmbH sowie die von den jeweils funktional verbundenen Netzen anderer 
Unternehmen abgedeckten Gebiete; 
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 4. die Versorgungsgebiete von Verteilerunternehmen in den in Abs. 5 Z 6 
und 7 angeführten Netzebenen, sofern dies aus geographischen, 
wirtschaftlichen oder netztechnischen Gegebenheiten erforderlich ist. 

 4. für die Netzebene 4 die durch die Netze der Innsbrucker 
Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft und der Energie Klagenfurt 
GmbH abgedeckten Gebiete; für die Netzebenen 5 bis 7 die durch die 
Netze der Stromnetz Graz GmbH, der  Innsbrucker Kommunalbetriebe 
Aktiengesellschaft, der Energie Klagenfurt GmbH und der 
Energieversorgung Kleinwalsertal GesmbH abgedeckten Gebiete, sofern 
dies aus geographischen, wirtschaftlichen oder netztechnischen 
Gegebenheiten erforderlich ist. 

Leitungsanlagen, deren Kostenabgeltung im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 
Abs. 2 geregelt ist, sind in keinen der Netzbereiche aufzunehmen. Für die 
Inanspruchnahme von Leitungsanlagen im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 
Abs. 2 bestimmt sich das Entgelt für die Netzbenutzung aus der in diesen 
Verträgen geregelten Kostenabgeltung. Durch die Zuordnung zu einem 
Netzbereich wird nicht in das Versorgungsgebiet, in Eigentumsrechte, in 
Investitionsentscheidungen, in die Betriebsführung, in die Netzplanung oder in 
die Netzhoheit anderer Netzbetreiber eingegriffen. 

Leitungsanlagen, deren Kostenabgeltung im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 
Abs. 2 geregelt ist, sind in keinen der Netzbereiche aufzunehmen. Für die 
Inanspruchnahme von Leitungsanlagen im Rahmen von Verträgen gemäß § 70 
Abs. 2 bestimmt sich das Entgelt für die Netzbenutzung aus der in diesen 
Verträgen geregelten Kostenabgeltung. Durch die Zuordnung zu einem 
Netzbereich wird nicht in das Versorgungsgebiet, in Eigentumsrechte, in 
Investitionsentscheidungen, in die Betriebsführung, in die Netzplanung oder in 
die Netzhoheit anderer Netzbetreiber eingegriffen. 

….. …... 
§ 45a. ….. § 45a. ….. 
(6) Die Dokumentation muss, sofern der Stromhändler eine Gesamtabgabe 

an Endverbraucher von 100 GWh nicht unterschreitet, von einem 
Wirtschaftsprüfer oder einem gerichtlich zertifizierten Sachverständigen aus dem 
Gebiet der Elektrotechnik geprüft sein. Das Ergebnis ist in übersichtlicher Form 
und vom Prüforgan bestätigt in einem Anhang zum Geschäftsbericht des 
Stromhändlers zu veröffentlichen.  

(6) Die Dokumentation muss, sofern der Stromhändler eine Gesamtabgabe 
an Endverbraucher von 100 GWh nicht unterschreitet, von einem 
Wirtschaftsprüfer oder einem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten 
Sachverständigen aus dem Gebiet der Elektrotechnik geprüft sein. Das Ergebnis 
ist in übersichtlicher Form und vom Prüforgan bestätigt in einem Anhang zum 
Geschäftsbericht des Stromhändlers zu veröffentlichen.  

….. ….. 

Anlage I

(zu § 25 Abs. 6 Z 2)
Die Unternehmen, auf die in § 25 Abs. 6 Z 2 Bezug genommen wird, sind: 

Anlage I 

(zu § 25 Abs. 6 Z 2) 
Die Unternehmen, auf die in § 25 Abs. 6 Z 2 Bezug genommen wird, sind: 

 a) die Burgenländische Elektrizitätswirtschafts – Aktiengesellschaft für das 
Bundesland Burgenland; 

 1. die BEWAG Netz GmbH für das Bundesland Burgenland, 

 b) die Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft für das Bundesland 
Kärnten; 

 2. die KELAG Netz GmbH für das Bundesland Kärnten, 

 c) die EVN AG für das Bundesland Niederösterreich;  3. die EVN Netz GmbH für das Bundesland Niederösterreich, 
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 d) die Energie AG Oberösterreich für das Bundesland Oberösterreich;  
 e) die Salzburger Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft für das 

Bundesland Salzburg; 
 4. die Salzburg Netz GmbH für das Bundesland Salzburg, 

 f) die Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft für das 
Bundesland Steiermark; 

 5. die Stromnetz Steiermark GmbH für das Bundesland Steiermark, 

 g) die Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft für das Bundesland 
Tirol; 

 6. die TIWAG-Netz AG für das Bundesland Tirol, 

 h) die Vorarlberger Kraftwerke Aktiengesellschaft für das Bundesland 
Vorarlberg; 

 7. die VKW-Netz AG für das Bundesland Vorarlberg und 

 h) die WIENSTROM GmbH für das Bundesland Wien.  8. die WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH für das Bundesland Wien. 
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